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Mitglieder-Info Nr. 27/2005 
 
Unterhalt für eine pflegebedürftige Mutter bei Vorliegen von Grundvermögen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits aus der Presse bekannt, hat das Bundesverfassungsgericht mit Urteil 
vom 07.06.2005 – 1 BvR 1508/96 – der Verfassungsbeschwerde der Beschwerde-
führerin, die aus übergegangenem Recht vom Sozialhilfeträger zur Zahlung von Un-
terhalt für ihre pflegebedürftige Mutter herangezogen worden ist, stattgegeben. 

Das Urteil liegt bereits im Wortlaut vor und kann auf der Internetseite des 
Bundesverfassungsgerichtes abgerufen werden.  

Wegen der dort vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze und Gren-
zen für die Inanspruchnahme unterhaltspflichtiger Kinder für ihre Eltern dürfte dies 
für die Sozialhilfeträger von großer Bedeutung sein.  

Sollten Sie die Notwendigkeit sehen, die Auswirkungen innerhalb der BAGüS zu be-
raten, bitte ich um entsprechende Mitteilung. Ich würde dann die Behandlung für die 
nächste Mitgliederversammlung vorsehen.  

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg -
Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, 
Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


